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Änderungsantrag zu EP-W-01

Von Zeile 454 bis 455 einfügen:
ermöglichen. Nur so können wir die Potenziale der Kapitalmarktunion für alle zugänglich
machen. Missverständliche Formulierungen, eigene und unzureichende Labels sowie
intransparente Funktionsweisen von Finanzprodukten wollen wir unterbinden.

Begründung

Bei Labels auf Finanzprodukten darf nicht der selbe Fehler passieren, der Ökosiegel auf
Verbrauchsprodukten nahezu wertlos macht. Einer Zumüllung des Marktes mit
inoffiziellen Labels und in die Irre führenden Formulierungen müssen im Keim erstickt
werden. Auch sollten wir diese Chance nutzen, in einem Aufwasch auch die Transparenz
von Finanzprodukten für die Bürger zu verbessern. Wer ins Kasino geht, muss auch den
Verlust tragen. Es muss aber wenigstens klar sein, worauf gewettet wird.
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